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Nr . 659.

Bekanntmachung
Nr . L . 700/7. 17. K. R. A.,

beireffen- Höchstpreise von rohen Großvieh¬
häuten und Roßhäuten.

Vom 20. Oktober 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Gesetzes

über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit
dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 813) — i»
Bayern auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli
1914 —, des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
<Reichs-Gesetzbl. <5 . 339) in der Fassung vom 17. Dezember 1914
«R.' ichs-Gesetzbl. <5 . 516) und in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar
1915 (Reichs-Gesetzbl. <5 . 25), vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603), vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183) und
vom 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 253) mit dem Bemerken
zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach
den in der Anmerkung abgcdruckten Bestimmungen bestraft wer¬
den, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strahn
verwirkt sind.

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltuna unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1815 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) unter¬
sagt werden.

8 1.
Don der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
a) alle Großviehhäute jeder Herkunft und jeden Gewichts

von Rindern , Kühen, Ochsen und Bullen sowie von
Fressern und Kälbern von 10 Kg. Grüngewicht an auf¬
wärts:

b) alle Roßhäute . Ponyhäute , Fohlenfelle, Esel-, Maultier-
und Mauleselhäut« jeder Größe und Herkunft:

c)  alle aus militärischen Schlachtungen stammenden sowie alle
in den besetzten Gebieten und in den Etappen- und Ope¬
rationsgebieten gewonnenen häute und Felle von Schlacht¬
tieren , Pferden , Ponys , Fohlen , Eseln, Maultieren und
Mauleseln.

Auch häute und Felle, die von gefallenen Tieren stammen,
sind " vn der Bekanntmachung betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung werden häute und
Felle der Tiere , die Eigentum der Kaiserlichen Marine sind, sowie
häute und Felle, die aus dem neutralen oder verbündeten Ausland
cingeführt sind.

8 2.
Höchstpreis.**)

a) Höchstpreis für vorschriftsmäßig geliefer¬
tes Gefälle.

Borschriktsmäßig geliefertes Gefälle sind diejenigen häute
und Felle, die nicbt gemäß 8 7 oder 8 10 der Bekanntmachung
Nr . 1, 111/7. 17. K. R. A. meldevflichtiq geworden sind.

Der von der Berteilimqsstelle (Kriegsledgu-Aktiengesell-
schaft) für die im 8 1 bezeichneten häute und Felle zu zah¬
lend^ Preis darf den im 8 3 festgesetzten Grundpreis abzüg¬
lich der im 8 6 vorgeschriebenen Abzüge nicht übersteigen, es
lei d-mn. daß es sich um Eroßviehhäute ohne Kopf (Kopfhaut
unmittelbar hinter den Ohren abgeschnitten) handelt, bei denen
der aus Grundpreis und Abzügen gemäß 8 6 sich ergebende
Preis um 5 v. h . überschritten werden darf (Höchstpreis).

Anmerkung:  Es ist zu beachten, daß der Höchstpreis
Icr ' enioe ist, den die Bertcilungsstelle (Kriegsleder-Aktien-Ge-
ssllsämft h ö ch0 e n s l emblen darf . Bei den gemäß der Be¬
kanntmachung Nr . I, . 111/7. 17. K. R. A. erlaubten Beräußs-
rungsgeschäften über häute und Felle müsten desbalb di« im
8 3 festaefetzten Grundpreise  je nach der Lieferungsstufe
entsprechend' niedriger  angesetzt werden. Die im § 6 be-

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet:
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf¬

fordert . durch den die Höchstpreise überschritten werden,
oder Och zu einem solchen Vertrage erbietet:

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderuna (88 2,
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, bei¬
seiteschafft. beschädigt oder zerstört:

4. wer der Aufforderung der zustöndiaen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt:

5. wer Borräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festge¬
lebt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheim¬
licht;

6. wer den nach 8 5 des Gesetzes«,betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder 2
ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu kr«»

.wessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den
Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte; übersteigt der
Mindestbetrag zehntausend Mark , so ist auf ihn zu erkennen/ Im
Fall « mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte
dcs Mindestbetrages ermäßigt werden.

In Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Strafe an-
' f"'ordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen

öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben der Gefängnis-
b-afe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
Neben der Strafe kann auf Einziehung de- Gegenstände, auf die
stch die strafbare .standluna bezieht, erkannt werden, ohne Unter¬
schied. ob sic dem Täter gehören oder nicht.

**) Die Beschlagnahme, Behandluna . Berwenduna und M ?ld->-
pslicht der häute und Felle sind durch die Bekanntmachung Nr . L.
111/7. 17. K. R. A. geregelt.

stimmten Abzüge  sind in allen Lieferungsstufen voll zu
rechnen.
b) hoch st preis für nicht vorschriftsmäßig ge¬

liefertes Gefälle.
Nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind diejenigen

häute und Felle, die gemäß 8 7 oder § 10 der Bekanntmachung
Nr . L. 111/7. 17. K. R. A. meldepflichtig geworden sind und
für die eine Ausnahmebewilligung nach § 12 der genannten
Bekanntmachung nicht gewährt worden ist.

Der von der Bcrteilungsskelle (Kriegsleder -Aktiengesell-
schaft) für nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle zu zah¬
lende Preis darf 90 v. h . des nach Buchstabe a dieses Para¬
graphen sich ergebenden Höchstpreisesnicht übersteigen.

8 3.
Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchstens betragen:
Bei Gefälle jeden Gewichts von Rindern , Kühen und Ochsen,

sowie von 10 und mehr Kg-. Grüngewicht von Kälbern und Fressern
Klasse I für 1 Kg. Grüngewicht 1.80 Mk., Klasse II für 1 Kg.
Grüngewicht 1.60 Mk.. Klasse III für 1 Kg. Grüngewicht 145 Mk.

Bei Gefälle jeden Gewichts von Bullen Klasse I für 1 Kg.
Grüngewicht 1.70 Mk., Klasse II für 1 Kg. Grüngewicht 1.50 Mk.,
Klasse III für 1 Kg. Grüngewicht 1.35 Mk.

Rohhäute , Pony - und Maultierhäute (Länge in Ztm.) bis
219 19.— Mk. Grundpreis für dos Stück, 220 und mehr 29.—Mk.
Grundpreis für das Stück.

Fohlenfelle, Esel- und Mauleselhäute (Länge in Ztm .) bis 149
5.00 Mk. Grundpreis für das Stück, 150 und mehr 5.— Mk. Grund¬
preis für das Stück.

Anmerkung:  Die Grundpreise, die die Derteilungsstelle
für getrocknetes Gefälle zu zahlen bereit ist, werden von Zeit zu
Zeit in der Fachpresse bekanntgegeben. Sie werben niedriger sein
als die Preise, die die Bertcilungsstelle für gesalzenes Gefälle ent¬
sprechenden Gewichts zahlen wird.

8 4.
Klasseneinteilung des Gefälles.

Zur Klaffe I gehört das Gefälle aus sämtlichen Ländern süd¬
lich des Mains , außerdem von der Rheinprovinz aus den Regie¬
rungsbezirken Coblenz und. Trier , aus dem Fürstentum Birken-
seld, aus der Rheinpfalz, Elsaß-Lothringen , der Provinz Hessen-
Nassau, dem Großherzogtum Hessen, allen thüringischen Staaten,
dem Königreich Sachsen, der Provinz Sachsen, mit Ausnahme der
Kreise Salzwedel, Osterburg, Stendal , Gardelegen und halberstadt-
Stadt , den Fürstentümern Schaumburg -Lippe und Waldeck, dem
Herzogtum Anhalt und von der Provinz Schlesien aus den Regie¬
rungsbezirken Liegnitz und Breslau.

Zur Klaffe II gehört das Gefälle aus dem Rheinland mit Aus¬
nahme der Regierungsbezirke Coblenz und Trier , aus Westfalen,
dem Fürstentum Lippe, Großherzogtum Oldenburg mit Ausnahme
des Fürstentums Birkenfeld, von der Provinz Sachsen aus den
Kreisen Salzwedel, Osterburg, Stendal , Gardelegen und halber-
stadt-Stadt , aus der Provinz Hannover , dem Herzogtum Braun¬
schweig, den Freien Reichsstädten Bremen , Hamburg , Lübeck, aus
Schleswig-Holstein, den beiden Grohherzogtümern Mecklenburg,
den Provinzen Pommern und Brandenburg , von der Brovinz
Schlesien aus dem Regievtingsbezirk Oppeln und aus der Provinz
Po ^ n.

Zur Klaffe III gehört das Gefälle aus den Provinzen West-
und Ostpreußen.

Maßgebend für die Klassenzugehörigkeit ist der Schlachtort,
sofern das Gefälle von einer am Schlachtort heimischen Rasse
stammt, andernfalls die Gegend, in welcher die betreffende Raffe
heimisch ist.

Anmerkung:  Roßhäute usw. sind in ihren Preisen unab¬
hängig von Schlachtort und Rasse.

8 5.
Beschaffenheit des Gefälles . ^

Der volle Grundpreis (§ 3) gilt nur für das Gefälle, das den
nachstehenden Bedingungen entspricht:

a) Großviehhäute müssen fleischfrei, ohne Horn , ohne Kno¬
chen, ohne Maul , ohne Schweifbein, jedoch mit Schweifhaut
ohne Schweifhaare, abgezogen und oberhalb der horn¬
schuhe abgeschnitten sein, hornige Bestandteile (Kieten,
Zehen) müssen entfernt sein.

Rohhäute usw. (§ 1 b) müssen möglichst fleischfrei, lang-
klauig (die Füße im Fesselgelenk abgeschnitten), ohne
Schweifhaare und Mähne , jedoch derartig abgeschlachtet
kein, daß sie den größtmöglichen Flächeninhalt haben.

M Das Gefälle muß richtig gesalzen sein.
c>) Bei Großviehhäuten muß dos durch Wieaen ermittelte Ge¬

wicht und die Nummer der Preisklasse, bei Roßhäuten usw.
(8 1 5) die nach Ablauf des acbten Tages nach der Salzung
vorschriftsmäßig gemessene Länge in unverlöschlicher
Schrift (durch Stempeldruck oder geeigneten Tintenstift)
auf der Fleischseite vermerkt sein.

8 6.
Abzüge vom Grundpreis.

Der Grundpreis ist um den Gesamtbetrag der nach folgenden
Bestimmungen zu berechnenden Abzüge zu ermäßigen.

1. Bei Großviehhäuten (§ 1a)
a) für Gefälle, dessen Gewicht oder Preisklasse oder beides

nicht zweifelsfrei (§ 5 c) festgestellt und erkennbar ge¬
macht ist, um

10 Pf . für das Kilgramm;
b) für Abdecker- und Fallhüute *) um

20 Pf . für das Kilgramm:
c) für abweichende Schlachtart um

4,00 M . für die haut oder das Fell;
d) für Engerlinge (bis 8 offene)

insgesamt 3,00 M . für die haut oder das Fell;
e) für leichte Beschädigung (Fehler** im Abfall)

insgesamt 1,00 M . für die haut oder das Fell;

*) häute von Tieren , deren Fleisch vom Fleischbeschaueroder
Tierarzt als gesund befunden wurde, gelten nicht als ' Abdecker¬
oder Fallhäute.

**) Tiefer Schnitt (auch Schüchtschnitt), tiefe Kerbe oder Loch,
Geschwür, Faulstelle.

f) für schwere Beschädigung (Fehler im Kern)
insgesamt 1,50 Mo für die haut oder das Fell:

g) für leichte und schwere Beschädigung zusammen
insgesamt 2,00 M. für die haut oder das Fell;

h) für Schubhäute (häute mit Narbengeschwüren. Warzen
oder mehr als 2 Löchern oder 3 tiefen Kerben im Kern
oder mehr als 8 offenen Engerlingen ), auch wenn gleich¬
zeitig Beschädigungen der unter cl, e, f und g aufqesühr-
ten Arten vorliegen,

25 Pf . für das Kilogramm.
Die Abzüge unter d, e» f, g und h schließen einanderaus.

Im übrigen sind die für den betreffenden Fall gemäß a bis
b in Betracht kommenden Abzüge zusammenzurechnen.

2. Bei Rohhäuten , Pony - und Maultierhäuten:
a) für häute mit Schüchtschnittoder zerfetztem Kopf, oder

falsch ausgeschnittenen Füßen oder Flemmen . oder kur¬
zen Füßen (nicht im Fesselgelenk abgeschnitten), oder
herausgeschnittener Schwanzwurzel , oder mit einem Loch
oder tiefem Schnitt im Kern oder zwei Löchern oder
zwei tiefen Schnitten im Bauch- oder Kopfteil:

um insgesamt 1,00 M. für die haut von weniger
als 220 Ztm. Länge,

um insgesamt 2.00 M. für die haut von 220 und
mehr Ztm. Länge;

b für Häute ohne Kopf, für häute mit leichten Narben¬
schäden, mit 2 Löchern oder 2 tiefen Schnitten im Mit¬
telteil der haut , oder mit 4 Löchern oder 4 tiefen Schnit¬
ten im Bauchteil

um insgesamt 2,00 M . für die haut von weniger
als 220 Ztm. Länge,

um insgesamt- 4,00 M . für die haut von 220 und
mehr Ztm. Länge;

c) für Schubhäute (stark geschleifte, stark verschnittene,
grindige, stark haarlaffende oder matte häute ), auch
wenn Mängel der unter a und b angegebenen Arten
vorliegen:

um ein Drittel des Grundpreises.
Die Abzüge unter a und b schließen einander nicht aus.

3. Bei Fohlen feilen,  Esel - und Maulesel¬
häuten:

a) für leichte Beschädigung*) um insgesamt 0,75 M . für das
Fell;

b) für schwere Beschädigung (2 Löcher oder 3 tiefe Kerben
oder Narbenbeschädigung) um insgesamt 1,50 für dasFell;

o) für Schußfelle (stark verschnittene oder matte Felle) um
ein Dritttl des Grundpreises.

Die Abzüge unter a und b sind bis zum Betrage d"s unter c
festgesetzten Abzuges anzurechnen: der Abzug unter c schließt die
Abzüge unter a und b aus.

8 7.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreiseschließen den Umsatzstempel, die Kosten der
Salzung und einmonatlicher Lagerung , ferner die Kosten der Be¬
förderung bis zum nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten
Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes und die Kosten der Der-
ladunr ein und gelten für Bezahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu 2 v h Jahres¬
zinsen her Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

8 8.
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu den gemäß
8 2a Anmerkung für die betreffende Lieferungsstufe in Bettacht
kommenden Preisen, höchstens jedoch zu den unter § 2 b für nicht
vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle festgesetzten Höchstpreisen, zu
gewärtigen.

8 9.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnabmen sind an das Leder-
zuweisunosamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums. Berlin W 9, Budapester Sttaße 5, zu
richten. Eine Entscheidung behält sich der Unterzeichnetezuständige
Militärbeschlshaber vor.

8 10.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 1917 für
das an diesem Tage oder später entstehende Gefälle, im übrigen
mit dem 1. Dezember 1917 in Kraft . Die Bekanntmachung Nr.
Ob II 700/7. 16. K. R . A. vom 31. Juli 1916 tritt hinsichtlich des
nach dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung entstehenden Ge¬
fälles mit dem 20. Oktober 1917, im übrigen mit dem 1. Dezember
1917 außer Kraft.

Anmerkung:  Die Sammelstslle wird die Preise , die sie
für das vor dem Inkrafttreten dieser Bekannttnacbung entttan-
dene Gefälle im Nahmen der Bekanntmachung Nr . Ob. II 700/7.
16. K. R. A. vom 31. Juli 1916 zu zahlen bereit ist, nach Berein-
barung mit der Verteilungsstelle in der Fachpresse bckanntgeben.

*) Tiefer Schnitt (auch Schüchtschnitt), tiefe Kerbe oder Loch,
Geschwür, Faulstelle.

Frankfurt a. M ., Mainz , den 20. Oktober 1917.
Stellvertr . Generalkommando 18. Armeekorps.

_Der Gouverneur der' Festung Mainz.
97r—66Ö ' -

vekaimlmackuna
Nr . L. 888/7. 17. K. R. 21.,

betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme
von Leder.

vom 20. Oktober 1917.
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums aut Grund des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Ge¬
setz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 813) — in Bayern



auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 — des
Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Ge-
fetzbl. 6 . 339) in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Ge-
jetzbl. C. 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen über die
Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915, 23. September
1915, 23. März 1916 und 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. 1915 S.
25, 603, 1916 S . 183 und 1917 S . 253)*) ferner der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung
vom 26. April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 376) **) sowie der Be¬
kanntmachung über Auskunftspslicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 604)*) mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis
gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach den in der Anmerkung ab¬
gedruckten Bestimmungen bestraft werden, soweit nicht nach allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind. Auch rann
der Betrieb des Handelsgewerbss gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sept.
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

*) MitGesängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages aufsor¬

dert, durch den die Höchstpreise überschritten werden, oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (g§ 2,
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, bei-
seiteschafst, beschädigt oder zerstört; ..

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt: „ . .

5. wer Vorräte anGegenständen, für die Höchstpreise festge¬
setzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach ß 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Aüsführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichenZuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder 2
ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu be¬
messen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den
Fühlen der Nummer 2 überschritten werden sollte; übersteigt der
Mindestbetrag zehntausend Mark , so ist auf ihn zu erkennen Im
Falle mildernder Umstünde kann die Geldstrafe bis auf die Halste
des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Strafe an¬
geordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen
öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben der Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ersannt werden.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf die
sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§1 . v '
von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung **) betroffen wird . Leder jeder
Herkunft, unabhängig von seiner Benennung und unabhängig von
Gerbart und Zurichtungsart:

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung wird Leder, das
aus Häuten und Fellen hergestellt ist, die Eigentum der Kaiser¬
lichen Marine sind.

8 2.
Höchstpreis.

1. Verkaufspreis des Herstellers und der Gerbervereinigung.
Der Verkaufspreis des Herstellers und der Gerber¬

vereinigung darf den im 8 3 angegebenen Grundpreis nicht
überschreiten.

**) Auf die Bestimmungen unter 8 9 der Bekanntmachung Nr.
L. III/7 . 17. K. R. A., betreffend Beschlagnahme, Behandlung,
Verwendung und Meldepflicht von rohen Großviehhäuten und
Rohhäuten / wird hingewiejen.

**) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. . . . . ;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschffeßt .. v

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den ' erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider-
'* handelt.
*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Bekanntmachung verpsichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder
wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe oder Geschäfts¬
bücher oder die Besichtigung oder Untersuchung der Belriebsein-
richtungen oder Räume verweigert , oder wer vorsätzlich die vor-
geschrieoenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen llestraft; auch
können Porräte , die verschwiegenworden sind, im Urteile als dem
Staate verfallen erklärt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Aus-
kittiftspfkichtigen gehören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Be¬
kanntmachung verpflichtet fft, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer fahrlässig
die vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten oder zu führen unter¬
läßt . wird mit Geldstrafe Enö zu dreitausend Mark bestraft.

8 3. Grundpreis für Leder . _

2. Verkaufspreis des Großhändlers.
a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben Häuten, Kern¬

stücken, Hälsen oder Flanken darf beim Großhändler den
im 8 3 angegebenen Grundpreis um nicht mehr als drei
vom Hundert überschreiten.

b) Hat der Großhändler jedoch Sohlleder oder Vacheleder aus
Großviehhäuten in ganzen Häuten gekauft und daraus
Kernstücke geschnitten, so darf er beim Weiterverkauf dieser
Kernstücke den für sie im 8 3 angegebenen Grundpreis um
fünf vom Hundert überschreiten. Kernstück im Sinne dieser
Bestimmungen ist ein Stück Leder, das aus dem besten, nicht
abfälligen Teil der Haut besteht und nach dem Halse zu
höchstens bis zur Vorderklaue, nach dem Bauche zu hoch- :
stens bis zu den Flemmen reicht.

3. Verkaufspreis des Kleinhändlers.
a) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben Häuten, Kern¬

stücken, Hälsen oder Flanken darf beim Kleinhändler den
im tz 3 angegebenen Grundpreis um nicht mehr als zwölf
vom Hundert überschreiten.

b) Der Verkaufspreis von Ausschnitten aus Sohlleder oder
Vacheleder darf beim Kleinhändler den im 8 3 angegebenen
Grundpreis um nicht mehr als zwanzig vom Hundert über¬
schreiten. Unter „Ausschnitten" sind Stücke zu verstehen,
die Mindestens ein Quadrat von 4X4 am, höchstens ein
Rechteck von 24 K  32 cm decken.

Anmerkung:  Hiernach darf beim Verkaufs letzter
Hand Z. B- der Ausschnitt aus dem Kernstück von Roßsohl-
lcder der Wertklaffe A, Sortiment II , nicht mehr als 8,15
Mark für das Kilogramm kosten. Ausschnitte aus Kern¬
stücken von Rindsohlleder der Wertklasse B, Sortiment III,
dürfen nicht mehr als 9,87 Mark , Ausschnitte solchen Le¬
ders aus dem Hals nicht mehr als 5,92 Mark für das Kilo¬
gramm kosten.

Als Kleinhändler im Sinne dieser Bestimmungen gelten Leder¬
händler, deren einzelne Verkaufe an einen Kunden Mengen im
Werte von 500 Mark in der Regel nicht überschreiten und auch im
letzten halben Jahre vor dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
in der Regel nicht überschritten haben. Unter diesen Voraus¬
setzungen dürfen auch Gerbereien , Zurichtereien und Großhändler,
die ein Meder-Kleinhandelrgeschäft schon seit dem 25. Juli 1914 ge¬
werbsmäßig betrieben haben, in diesem Kleinhandelsgeschäft Leder
zu den unter Ziffer 3 dieses Paragraphen angegebenen Preisen ver¬
kaufen, jedoch nur Mengen im Werte von höchstens 500 Mark bei
dem einzelne Verkauf an einen Kunden.

u

a.

Akt

. b.

Dicke

c. . . '

Form

- c - d.

Wertklasien
A B C

c.

Bedeutung der
Fahlen unter d.

in allen Stärken ganze oder halbe Häute ' 7,40 6,75 6,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

in allen Stärken / Kernstücke 9,50 8,75 8 00 Mark für 1 £3 0CO1 A

in allen Stärken Hälse 5.89 5,25 4,50 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

in asten Stärken Flanken 4,80 4,25 3,50 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
in allen Stärken Schilder mit Klauen 6,25 5.25 — Mark für 1 Kg. Nettogewicht
in asten Starken Kernstücke •i,Qi) 6,25 — Mark für 1 Kg. Nettogewicht

in allen Stärken ganze oder halbe Häute 11,50 10,75 9,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
in allen Stärken ganze oder halbe Hälse 11,00 10,25 8.fl0 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

3 mm und mehr ganze oder halbe Häute 9,00 8,25 7,50 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

unter 3 mm ganze oder halbe Häute 9,25 8,50 7,75 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

über 2,5—3 mm ganze oder halbe Häute 10,50 9,75 — Mavk für 1 Kg. Nettogewicht

über 2—2,5 mm ganze oder hickhe Häute 12,00 11,25 — Mark für 1 Kg. Nettogewicht

über 1,5—2 mm ganze oder halbe Häute 18,50 15,50 — Mark für 1 qm Mafchinenmaß

— Kernstücke, kurz geschnitten 11,00 10.25 9,50 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

— Kernstücke, lang geschnitten 10,00 9,25 8,50 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

Schultern 8,03 7,00 6,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
Sorte

* I II III
— Kernstücke, kurz geschnitten 13,00 12,00 11,CO Mark für 1 Kg. Nettogewicht.

— Kernstücke, lang geschnitten 12,00 11,00 10,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

_ ' Schultern 9,03 8,00 7,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
Kernstück, kurz geschnitten 14,50 — — Mark für 1 Kg. Nettogewicht

in allen Stärken ganze oder balbe Spalte 4,00 350 9 00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
ttr allen Stärken Kernstücke 5,PO 4,25 3,50 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
in allen Stärken Hälse und Seiten MS 3,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
unter 2 mm Kernstücke 12:00 10,00 800 Mark für 1 qm Maschinenmaß
unter 2 mW Kernstücke 7,03 6.00 5,00 Mark für 1 qm Mafchinenmaß
2,5 mm und darüber ganze oder halbe Häute 7,25 — — Mark für 1 Kg. Nettogewicht
unter 2,5 mm ; J" '' ganze oder halbe Häute 8,00 — — Mark für 1 Kg. Nettogewicht

ganze oder halbe Spalte 4,50 — — Mark für 1 Kg. Nettogewicht
Kernstücke 5,00 — — Mark für 1 Kg. Nettogewicht

— Hälse und Seiten 4,00 — — Mark für 1 Kg. Nettogewicht

mindestens 2 mm ganze oder halbe Häute 10,00 15,00 13,00 Mark für 1 qm Maschinenmaß

mindestens 2 mm ganze oder halbe Häute 18,00 17,00 15,00 Mark für 1 qm Mafchinenmaß

unter 2 mm ganze oder halbe Häute 14,50 13,50 12,00 Mark für 1 qm Ma/chinenmah

la

lb

lc

Ick

2a
2b
3

4
5a

5b

7a

7b

8a

8b

8c

9a

9b

9c

10
11a
11b
11c
12
13
14a
14b
15a
15b
15c
16a

16b

17u

17b

18

19

Sohlleder , Vacheleder, Brandfohlleder aus beschlagnahmten
Häuten und Fellen aller Art mit Ausnahme von Rohhauten
Sohlleder , Vacheleder, Brandsohlleder aus beschlagnahmten
Häuten und Fellen aller Art mit Ausnahme von Roßhauten
Sohlleder , Vacheleder, Brandsohlleder aus beschlagnahmten
Häuten und Fellen aller Art mit Ausnahme von Roßhäuten
Sohlleder , Vacheleder, Brandsohlleder aus beschlagnahmten
Häuten und Fellen aller Art mit Ausnahme von Roßhäuten
Roß-Sohlleder , -Vacheleder, --Brandfohlleder
Roß-Sohlleder , -Vacheleder, -Brandfohlleder
Fahlleder pflanzlicher Gerbung , auch Mastkalbleder im Ge¬

wicht von über 3% Kg. für das Fell
Roß-Oberleder pflanzlicher Gerbung
Blankleder, ungespalten mit mindestens 5, und höchstens 10

v. H. Fettge^ ilt
Blankleder, ungespalten mit mindestens 5, und höchstens 10

v. H. Fettgehalt
Blankleder, gespalten*), mit mindestens 5, und höchstens 10

v. H. Fettgehalt
Blankleder, gespalten*), mit mindestens 5, und höchstens 10

v. H. Fettgehalt
Blankleder, gespalten*), mit mindestens 5, und höchstens 10

v. H. Fettgehalt ,
Treibriemenleder pflanzlicher Gerbung , mit mindestens 6

und höchstens 10 v. H. Fettgehalt ,
Treibriemenleder pflanzlicher Gerbung , mit mindestens 6

und höchstens 10 v. H. Fettgehalt
Treibriemenleder pflanzlicher Gerbung , mit mindestens v

und höchstens 10 v. H. Fettgehalt

mit mindestens

mit mindestens

mit mindestens

23b

23c

24a

24b
24c
25
26a
26b

26c

Treihriemenleder , reine Chromgerbung,
un- höchstens 15 v. H. Fettgehalt

Treibriemenleder , reine Chromgerbung,
und höchstens 15 v . H. Fettgehalt

Treibriemenleder , reine Chromgerbung,
un- höchstens 15 v. H. Fettgehalt

Gleitschutzleder, reine Chromgerbung
Spalte , gewalzt, für Sohlen und Brandsohlen
Spalte , gewalzt, für Sohlen und Brandsohlen
Spalte , gewalzt, für Sohlen un- Brandsohlen
Zugerichtete Spalte für Schuhoberleder
Spalte als Futterleder
Transparentleder
Transparentleder
Transparentspalte
Transparentspalte
Transparentspalte ^
Chromrind -Oberftder jeder Art einschließlich Masttalbleder

über 1,7 gm je Fell messend, schwarz
Chromrind -Oberleder jeder Art einschließlich Mastfalbleder

über 1,7 qm je Fell messend, farbig, auch feldgrau (ohne
Lackaufftrich)

Chromrind -Oberleder jeder Art einschließlich Mastkalbleder
über 1,7 gm je Fell messend, schwarz k

Chromrind -Oberleder jeder Art einschließlich Mastkalbleder
über 1,7 gm je Fell messend, farbig, -auch feldgrau (ohne
Lackaufltrich)

Chrom-Kalbleder jeder Art . auch Bekleidungsleder, schwarz

Kalbleder pflanzlicher Gerbung
a) 1,75 bis 3,50 Kg. je Fell wiegend
b) weniger als 1,75 Kg. je Fell wiegend

Kalbleder für Futter - und Einfahzwecke
Chromroß -Oberleder (Box- und Chevreaux-Zurichtung)
Schafleder, asaungar , weiß
Schafleder, asaungar , gefärbt
Schafleder, chromgar oder anderer

ungefäbt
Schafleder, chromgar oder anderer

schwarz
Schafleder, chromgar oder anderer

farbig
Schafleder, lohgar oder anderer pflanzlicher Gerbung,

gefärbt . . .
Schafieder, lohgar oder anderer pflanzlicher Gerbung , schwarz
Schafleder, lohgar oder anderer pflanzlicher Gerbung , farbig
Ziegenleder jeder Gerbart , schwarz
Kaninleder, lohgar oder anderer pflanzlicher Gerbung
Kaninleder, chromgar oder anderer mineralischer Gerbung,

schwarz
Portefeuilleleder aus Kaninfellen

unter 2 mrii
in allen Stärken

mineralischer Gerbung,

mineralischer Gerbung,

mineralischer Gerbung,

un¬

ganze oder halbe Häute
ganze Felle

ganze Felle
ganze Felle
ganze Felle
ganze oder halbe Hälse
ganze Felle
ganze Felle

ganze Felle

ganze Felle

ganze Feste

ganze Felle
ganze Felle
ganze Feste
ganze Felle
ganze Felle

ganze Felle
ganze Felle

15,50
1850

Sorte
II

13,25

14.00 Mark für 1 qm Maschinenmaß
15M Mark für 1 qm Maschinenmaß

IIL IV
11,00 9,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht

14*25 12;00 9,00 Mark für 1 Kg. Nettogewicht
1850 15(00 12,00 Mark für 1 gm Maschinenmaß
11,75 9,75 — Mark für 1 qm Ma/chinenmaß
8,50 7/00 — Mark für 1 <>m Maschinenmaß

11,50 10,00 — Mark für 1 qm Ma 'chinenmaß

13,50 10,00 8,00 — Mark für 1 qm Maschinenmah

14,00 11,00 9,00 — Mark für 1 <,m Maschinenmaß

— Mark für 1 qm Maschinenmaß

— Mark für 1 qm Maschinenmaß
— Mark für 1 qm Mafchinenmaß
— Mark für 1 qm Maschinenmaß
8,00 Mark für 1 qm Mafchinenmaß
— Mark für 1 qm Mafchinenmaß

16.50
17.50

I
14.00
15.00
17/50
12,75
10.00
13,00

16,00 14,00 12,00

12.50
15.00
17.00
19.00
11.00

12,00
16.50

10,00
12.00
14.00
15.00
9,00

10,00
13,50

8,00
10,00
12,00
13,00
7.00

8.00
11,50

— Mark für 1 qm Maschinenmah
— Mark für 1 qm Mafchinenmaß

Sorte

Bekleidungsleder und Schuhoberleder aus Reh-, Renntier-
und Gemsfellen jeder Gerbart ^

Bekleidungsleder und Schuhoberleher aus Hirsch- und Elen¬
tierfellen jeder Gerbart:

a) Felle bis 1 qm Größe
b) Felle über 1 qm Größe

Näh - und Binderiemenleder aus Schweinshüuten
• *r ~Gespaltenes Blankleder muß im Kernstück überall eine gleichmäßige Stärke aufweisen, die sich in den Grenzen der
M Mrke der Abfälle .Seiten , Köpfe ufw. darf nicht größer sein als die Stärke des. Kerns . . . . . -

27

28

29

ganze Felle

ganze Felle
ganze Felle
ganze Häute

i H III IV Schuf.
16,00 13,00 11,00 7,00 3,00 Mark für 1 qm Mafchinenmaß

14,00 12,00 10,00 6,00 3,00 Mark für 1 qm Maschinenmaß
13,00 11,00 9,00 5,00 3,00 Mark für 1 qm Mafchinenmaß
8,00 7,50 7,00 — — Mark für 1 Kg. Nettogewicht

angegebenen Millimetermaße bewegt. Die Stärke ist im Kern zu messen.



1. Einreihung ln die Wertklassen.
Die Lederarten der laufenden Nummer 1 bis 8c ein¬

schließlich der Preistafel werden eingeteilt in Wertklassen und
diese wieder in Sortimente.

Die Einteilung des Leders in Wertklassen betrifft dis
Bewertung des Leders nach Gerbung und allgemeiner Bearbei¬
tung.

Wertklasse A umfaßt nur Leder , dessen Gerbung , Zurich¬
tung , Trocknung und allgemeine Beschaffenheit zu keinen
wesentlichen fachmännischen Beanstandungen Anlaß bietet.

Leder , das diesen Anforderungen nicht entspricht , fällt unter die
Wertklassen B oder C.

iföertklasse B umfaßt Leder , das gegenüber den Anforde¬
rungen an Leder der Wertklasse A bereits nicht unwesentliche
Mängel aufweist , z. B . unvollständige oder sonst fehlerhafte
Gerbung oder mangelhafte Bearbeitung oder Zurichtung.

Wertklasse 0 umfaßt Leder , das gegenüber den Anforde¬
rungen an . Leder der Wertklasse A grobe Mängel aufweist , die
es für die Verwendung auf seinem hauptsächlichsten Verwen¬
dungsgebiet als nicht geeignet erscheinen lassen , aber noch seine
Verwertung zur Anfertigung oder Ausbesserung bestimmter
einzelner Gegenstände aus Leder gestatten.

Leder , das seiner Beschaffenheit nach nicht mehr unter die
Wertklasse 6 zu rechnen ist, muß entsprechend niedriger bewer¬
tet werden.

Der Kriegs -Rohstoss -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums bleibt es Vorbehalten , Richtlinien zu ver¬
öffentlichen , aus denen weitere Einzelheiten für die Einreihung

des Leders in die Wertklassen sich ergeben.
Mängel der Rohware , wie Schnitte , Engerlinge , Faul¬

stellen u. dergl . sowie vereinzelte , örtliche Beschädigung des Le¬
ders sind ohne Einfluß auf die Einreihung in die Wertklasse . Sie

bedingen die Einteilung des Leders in die Sortimente.
Sortiment I umfaßt nur Leder aus fehlerfreier Rohware,

das außerdem keine oder nur ganz unerhebliche örtliche Beschä¬
digungen ausweist.

Sortiment II umfaßt Leder mit leichteren,
Sortiment III Leder mit starken Beschädigungen.
Es vermindert sich der Grundpreis

für Sortiment II (leichtere Befck-ädigungen)
um 5 v. H. bei den unter lfde. Nr . 3 und 4,
um 3 v. H. bei den übrigen in Wertklassen eingeteil¬

ten Lederarten;
für Sortiment III (starke Beschädigungen)

um 10 v .S). bei den unter lfde . Nr . 3 und 4,
um 6 v. H. bei den übrigen in Wertklassen eingeteil¬

ten Lederarten.
Bei der Berechnung ist von der Wertklasse auszugehen,

in die das betreffende Stück gehört.
2. Einreihung in die Sorten.

> Die Lederarten der laufenden Nummern 9 a bis 29 ein¬
schließlich der Preistafel werden eingeteilt in Sorten.

Die Einteilung des Leders in Sorten betrifft die handels¬
übliche Abstufung in der Bewertung des Leders nach seiner Ge-
samtbeschasfenheit.

3. Sonderklasse.
a ) Bei lohgarem Sohlleder und Vacheleder der laufenden

Nummern 1 a bis 1 d einschließlich der Preistafel darf von
den Herstellern ein Grundpreis berechnet werden , der den
in der Preistafel für Wertklasse A festgesetzten um 10 v. H.
überschreitet , sofern das Leder , abgesehen von der Gerb¬
dauer , nachweislich nach den Friedensvorschriften der
Heeresverwaltung hergestellt ist (Sonderklasse ).

Als Gerbdauer des Leders gilt die Zeit , in welcher sich
das Leder in gerbstoffhaltigen Brühen (Farben ), Versenken
und Gruben befunden hat . Das Sohlleder darf nur auf
kaltem Wege hergestellt sein . Die Gerbdauer muß bei Sohl¬
leder mindestens 12 Monate , bei Vacheleder mindestens 7
Monate betragen.

Der Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshaber be¬
hält sich vor , Herstellern von Leder , das als „Sonderklasse"
geliefert worden ist, jedoch hinsichtlich seiner Beschaffenheit
den zu stellenden Anforderungen nicht entspricht , das Recht
zu entziehen , Leder zu dem Preise der Sonderklasse zu be¬
rechnen.

b) Bei Leder der lausenden Nummern 2 a bis 8 c einschließlich
der Preistafel kann den Herstellern gestattet werden , einen
Grundpreis zu berechnen , der den in der Preistafel für
Wertklasse A festgesetzten um 10 v. H. überschreitet , sofern
das Leder von ungewöhnlicher Güte und , abgesehen von der
Gerbdauer , nach den Friedensvorschriften der Heeresver¬
waltung hergestellt ist.

Bei Leder der laufenden Nummern 1 a bis 8 c ein¬
schließlich der Preistafel kann den Herstellern gestattet wer¬
den , einen Grundpreis zu berechnen , der den in der Preis¬
tafel für Wertklasse A festgesetzten um 5 v. H. überschreitet,
sofern das Leder von ungewöhnlicher Güte ist — auch wenn
es nach einem anderen Verfahren als nach den Friedens¬
vorschriften der Heeresverwaltung hergestellt ist.

Anträge sind zu richten an die Geschäftsstelle der Gut¬
achterkommission für Lederhöchstpreise in Berlin W 9, Bu-
dapester Straße 11/12 . Die Vorprüfung der Anträge er¬
folgt durch die Gutachterkommission für Lederhöchstpreise im
Benehmen mit dem Lederzuweisungsamt der Kriegs -Roh-
stoff-Abteilung . Die Entscheidung über die gestellten Anträge
behält sich der Unterzeichnete zuständige Militär -Befehls¬
haber vor.

4.  Grundpreis für Leder ohne Kopf.
Für Leder aus Großviehhäuten (8 1 a der Bekannt¬

machung L . 700/7 . 17. K. R . A.) ohne Kopf (mit Ausnahme von
Spalten ), das in Form ganzer oder halber Häute geliefert wird,
erhöht sich der in der Preistafel für ganze oder halbe Häute an¬
gegebene Grundpreis um 5 v. H.

Bei Berechnung der für den Verkauf im Ausschnitt ge¬
mäß 8 2 zulässigen Preise bleibt dieser Zuschlag jedoch außer Be¬
tracht ; der Preis des Ausschnitts ist also für Leder aus köpfigen
und unköpfigen Häuten gleich.

5. Preisberechnung für zerlegte Stücke.
Abgesehen von den im 8 2 unter Ziffer 2, Buchstabe b,

und unter Ziffer 3, Buchstabe b, behandelten Fällen darf , wenn
ganze oder halbe Häute , Kernstücke , Flanken oder Hälse nicht als
Ganzes , sondern in Teile zerlegt verkauft werden , die Summe
der für die zerlegten Gegenstände geforderten Preise den für
den Gegenstand als Ganzes festgesetzten Preis nicht übersteigen.

Anmerkung:  Für Lederabfälle , die von der Er¬
satzsohlengesellschaft. Berlin , Wilhelmstraße 8, übernom¬
men werden , setzt diese. Gesellschaft den Preis fest (Be¬
kanntmachung , betreffend Ausführungsbestimmungen zu
der Bekanntmachung über den Verkehr mit Schuhsohlen,
Sohlenschonern , Sohlenbewehrungen und Lederersatzstof¬
fen vom 4. Januar 1917, Reichs -Gesetzbl. S . 10).

6. Bezeichnung der Ware.
Alles Leder in Form ganzer oder halber Häute oder irt

Form von Kernstücken , Hälfen oder Flanken , bei Rohleder in
Form von Hälsen oder Schildern , darf nach dem Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung durch den Hersteller nur zur Ablieferung
gelangen , sofern es vom Hersteller mit seiner Firma , dem Buch¬
staben der Wertklasse und der Nummer des Sortiments durch
Stempeldruck oder in unverlöschlicher Schrift gekennzeichnet ist.'

Leder der Sonderklaffe muß anstatt des Buchstabens der
Wertklaffe den Vermerk „Sonderklasse " tragen.

8 4.
Mcngenfcststellung und Zahlungsbedingungen.

a) Pei den Arten , für welche im § 3 Grundpreise für das Kilo¬
gramm angegeben sind, muß die Preisberechnung nach dem Gewicht
erfolgen . Maßgebend ist das Gewicht des Leders in einem Zu¬
stande , in welchem Oberleder bis zum dritten Tage , anderes Leder
bis zum achten Tage nach Eingang beim Empfänger bei normaler
Aufbewahrung nichts an Gewicht verliert . Bei den Arten , für
welche im 8 3 Grundpreise nach Ptaß festgesetzt sind , hat die Preis¬
berechnung nach Ouadratmeter -Maschinenmaß (dem tatsächlichen
Flächenmaß in Quadratmeter ) zu erfolge » . Aus der Rechnung
nmh die Art (lfde . Nummer der Preistafel ), die Wertklasse , das
Sortiment oder dir Sorte c;sich1ich fein . '

b) Bei Käufen der amtlichen Beschaffungsstellen der Heeres¬
und Marjneoerwaltung ist für dje Menzenfeststellung die amtliche
Feststellung in der Verbrauchsstclle , erforderlichenfalls nach vor¬
heriger Nachtrocknung bei 10 bis 19 Grad C ., maßgebend.

c) Die Höchstpreise schließen die Kosten einmonatlicher Lage¬
rung nach dem Verkauf , und bei den Preisen gemäß 8 2. Ziffer 1,
die Kosten der Beförderung bis zum nächsten Güterbahnhof oder
bis zur nächsten Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes sowie di-
Kosten der Verladung ein.

d) Für Verpackung in Rechnung gestellte Kosten sind dem
Käufer ohne Abzug wieder gutzubringen , sofern er die Verpackung
unverzüglich — Fracht zu Lasten des Verkäufers — zurückschickt.

e) Vermittc/ungsgebühcen (Provision für Kommissionäre und
Agenten ) dürfen nur inioweit aüf den Verkaufspreis angerechnet
werden , als der nach 88 2 und 3 zuläffige Höchstpreis hierdurch nicht
überschritten wi .d.

f) Die Höchstpreise gellen für Zahlung bei Empfang . Wird
der Höchstpreis gestundet , so dürfen bis zu 2 v. H. Jahreszinsen
über Reichsbankdiskdnt hrnzugefchlagen werden.

8 5.
Beschlagnahme.

a ) Alles Leder jeder Form (auch Abfälle ) ist, soweit es sich im:
Eigentum , Besitz oder Gewahrsam einer Gerberei , Zurichterei oder
Gerberveeinigung befindet , beschlagnahmt.

Die Beschlagnahme hat dis Wirkung , daß die Vornahme von!
Veränderungen an 0en von ihr berührten Gegenständen verboten;
ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Dens
lechtsgefchästlichen Verfügungen stehen Ve .fllgungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.
Trotz der Beschlagnahme first) alle Veränderungen und Verfügungen
zulässig , die mit Einwilligung der Kriegs -Rohstosf -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums erfolgen.

b) Die Veräußerung und Ablieferung ist nur erlaubt
1. auf Grund schriftlicher Anweisung des Lederzuweifungs - ;

amtes der Kriegs -Rohstosf -Abteilung des Königliche
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin W 8, Budapester
Straße 5? )

2. auf Grund schriftlicher Anweisung des Staatssekretärs
des Reichs -Marine -Amtes , sofern es sich um Lieferung
von Leder an Dienststellen der Kaiserlichen Marine oder
an die Marine -Gerbervereinigung handelt,

3. auf Grund eines vom Lederzuweisungsamt der Kriegs-
Rohstoff -AblHjlung ausgestellten Freigabescheines unter
den in diefmr angegebenen Bedingungen und mit der/
Maßgabe , daß die von der Kontrollstelle für frcigegebenech
Leder , Berlin W 66, Leipziger Straße 123a , erlassenen
Bestimmungeu befolgt werden.

c) Trotz der Beschlagnahme darf jede zum Verteilungsplan der
Kriegsleder -Aktiengchellschaft gehörige Gerberei für den Bedarf
ihrer Angestellten in jedem Kalendervierteljahr halb soviel Kilo¬
gramm selbsthergestelltes Leder nach eigener Wähl entnehmen , als
die Anzahl der im vorausgegangenen Vierteljahr wöchentlich im
Durchschnitt beschäftigten Arbeiter , unter Hinzurechnung der Werks¬
beamten , betrug . Zu bie ' cr Entnahme bedarf .es keiner besonderen
Freigabe .**)

d) Vorbedingung für alle nach Buchstabe b und c dieses Para¬
graphen erlaubten Veräußerungen ist, daß die durch die 88 2 bis 4
festgesetzten Preise nicht überschritten werden , und bei den in der
Preistafel (8 3) nicht aufgeführten Lederarten jeder Form (auch
Abfällen ) die Preisberechnung gemäß den in dieser Bekannt¬
machung erlassenen Vorschriften in der Art erfolgt , daß an Stelle
der im 8 3 ausgeführten Grundpreise die von der Gutachterkom-
miffion für Lederhöchstpreise als angemessen bezeichneten und ver - ;
öfsentlichten Grundpreise treten und die so berechneten Preise nicht!
überschritten werden.

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkäufe freigcgebenes
Leders nach dem Auslande innerhalb der Geltungsdauer der Aus - ,
fuhrbewilligung sowie für die von der Kriegs -Rohstoss -Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministerimns genehmigten Ver¬
käufe der Kriegsleder -Aktiengesellschaft.

e) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die amtliche:
Beschaffungsstelle der Heeres - oder Marineverwaltung oder mit
dem Empfang des Freigabescheines für die betreffende Ledermenge
erloschen.

Anträge auf Freigabe sind von dem Eigentümer oder Besitzer
des beschlagnahmten Leders auf den bei dem Lederzuweisungsamt
erhältlichen Vordrucken zu stellen.

8 6.
Lingeführles Leder.

Eingeführtes Leder (auch Lederabfälle ) ist mit Eingang in das
deutsche Reichsgebiet beschlagnahmt und unterliegt der Meide - '
Pflicht an das Led .-rzuwestungsämt , Berlin W 9, Budapester Str . 5,
von dem Vordrucke für die Meldungen anzufordern sind.

Zur Meldung verpflichtet ist der erste Empfänger inner¬
halb 5 Tage nach Eingang der Ware bei ihm oder seinem Lager¬
halter.

8 7.
Zurückholtcn von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten ist die Enteignung zu ge¬
wärtigen.

8 8.
Logerbuchsührung.

a) Wer beschlagnahmtes Leder in Gewahrsam hat ***), hat ein
Lagerbuch zu führen , aus dem der Bestand und jede Veränderung
des Vorrates ersichtlich fein muß.

b) lieber das gemäß 8 9 Buchstabe c dieser Bekanntmachung
entnommene Leder sowie über die gemäß 8 4 Ziffer III der Be¬
kanntmachung Nr . L . 111/7 . 17. K. R . A . zur Gerbung in Lohn
angenommenen Häute und das daraus hergeftellte Leder hat jede
zum Verteilungsplan der Kriegsleder -Aktiengesell/chaft gehörige
Gerberei ein besonderes Buch zu führen.

c) Jeder gemäß 8 6 Meldepflichtige hat ein Lagcrbuch den
Meldescheinen entsprechend zu führen , aus dem jede Acnderung des
Vorrates ersichtlich sein muß.

8 9.
Anfragen.

Anfragen und Anträge sind, sofern sie sich auf die in 88 5, 6
und 8 enthaltenen Bestimmungen beziehen , an das Lederzu-
wcifungsamt in Berlin W 9, Budapester Straße 9, Anfragen und
Ant . äge von Privatpersonen , Firmen , Verbänden und anderen
nichtamtlichen Stellen wegen dieser Bekanntmachung sind , sofern sie
sich auf die Preise beziehen , an die Geschäftsstelle der Gutachter¬
kommission für Lederhöchstpreise in Berlin W 9, Budapester Straße
11/12 , zu richten.

8 10.
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 1917 in Kraft.
Mit ihrem Inkrafttreten tritt die Bekanntmachung vom 9. August
1916 Nr . Ost . II . 888/7 . 16. K. R . A„ wie die Nachtragsbekannt¬
machung vom 1. April 1917 Nr . L - 888/3 . 17. K. R . A. außer
Kraft.

*) Anweisungen gemäß Buchstabe b Ziffer 1 werden lediglich
auf Grund amtlicher Feststellung des Bedarfs amtlicher Beschaf¬
fungsstellen erteilt.

**) Auf ß8b wird verwiesen.
***) Also auch jeder Gerber . »

Frankfurt a . M ./Mainz , den 20. Oktober 1917.

Stellvertretendes Generalkommando . 18. Armeekorps.

__ Der Gouverneur der Festung Mainz.
Nr . 661.

Nr . L  111/7 . 17. K. R . 21.,

betreffend Beschlagnahme , Behandlung,
Verwendung und " Meldepflicht von rohen

Großviehhäuten und Roßhäuten.
vom 20. Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des König¬
lichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge¬
bracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhandlung
gegen die Befchlagnahmevorschristen nach 8 6 der Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom
26. April 1817 (Reichs -Gesetzbl . S . 376 )*) und jede Zuwiderhand¬
lung gegen die Meldepfticht und Pflicht zur Führung eines Lagcr-
buchs »ach § 5 der Bekanntmachung über Auskunftspflicht vom
12 Juli 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 604 )**) bestraft wird . Auch
kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23. September 1919 (Reichs -Gesetzbl . S . 603) untersagt
werden.

§ 1 .
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
a) alle Großoiehhäute jeder Herkunft und jeden Gewichts

von Rindern , Kühen , Ochsen und Bullen , sowie von
Ftessetn und Kalbern von 10 Kg . Grüngewicht an auf¬
wärts;

b) alle Roßhäute , Ponyhäute . Fohlenselle , Esel -, Maultier-
und Mauleselhäute jeder Größe und Herkunft;

c ) alle aus militärischen Schlachtungen stanrmenden sowie
alle in den besetzten Gebieten und in den Etappen - und
Operationsgebieten gewonnenen Häute und Felle von
Schlachttieren , Pferden , Ponys , Fohlen , Eseln , Maul¬
tieren und Mauleseln.

Auch Häute und Felle , die von gefallenen Tieren stammen , sind
von der Bekanntmachung betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung werden Häute und
Felle der Tiere , die Eigentum der Kaiserlichen Marine sind.
Inländisches Gefälle.

8 2.
Beschlagnahme des inländischen Gefälles.

Alle im 8 1 unter a und b bezeichneten Häute und Felle uus
dem Inlandr werden hiermit beschlagnahmt.

8 3.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung / daß die Vornahme von

Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen verboten
ist und rechtsgefchäftliche Verfügungen über dfefe nichtig find , so¬
weit sie nicht aus Grund der folgenden Anordnungen oder etwa
weiter ergehenden Anordnungen erlaubt werden . Den rechtsge-
chäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Veräußerungserlaubnis.

I . Trotz der Befchlagnahms ist die Veräußerung und Lieferung
inländischen Gefälles , soweit es nicht aus militärischen Schlachtungen
stammt , in folgenden Fällen erlaubt (unter Innehaltung der nach¬
stehenden Bestimmungen zu A bis D ) :

a ) Von einem Schlächter ***) an eine Häutevcrwertungs-
Vereinigung oder an einen Händler (Sammler ) oder an
einen von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich
Preußischere Kriegsministe . iums zugeiaffenen Groh-
händlerf ) ;

l>) von einem Händler (Sammler ) an einen von der Kriegs-
Rohstojf -Abteilum.g d^s Königlich Preußischen Kricgs-
ministeriurns zugelaffcncn Großhändler öder , falls feine'
Ansammlung nur unmittelbar von einem Schiächter ge¬
kauftes Gefälle enthält , an einen anderen Händler
(Sammler ) ;

c) von einer Häuteoer Wertungs -Vereinigung an einen Ver¬
band von Häutcoerwertungs -Vereinigungen oder an einen
von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preuß.
Kriegsministeriums zugelassenen Großhändler;

>1) von einen , von der Krkegs -Rohstoff -Äbteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums zugelassenen Groß¬
händler oder von einem Verbände von Häuteoerwertungs-
Dereinigungen an die Sammelstelle (8 5) ;

e) von der Sammelstclle an die Verteilungsstelle (8 9) ;
f ) von der Verteilungsstelle an eine Gerberei.

Diese Veräußerungen und Lieferungen sind jedoch nur ge¬
stattet, wenn die folgenden Bestimmungen zu A bis 1) innegehMen
werden:

A . Buchführung.
Die unter 1 und 2 bezeichneten Stellen , welche Häute und Fells

veräußern und liefern , haben Bücher zu führen , aus denen folgendes
erfichtlich fein muß:

1. bei Berufsschlächtern und Abdeckereien : Tag der Schlach¬
tung oder des Abhäutens . Empfänger der Ware , Tag der
Ablieferung, . Nummer (§ 6 c ) und Mängel ; außerdem
bei Roßhäuten ufw . (8 1 b) die Länge : bei Großvieh-
Häuten : Gattung , Nummer der Preisklaffeff ), das durch
Wiegen ermittelte Gewicht , das Reingewicht (Grünge¬
wicht) und die Schlachtart , sofern sie von der im 8 6 b
angegebenen abweicht.

2. bei Händlern (Sammlern ), Häuteoerwertungs - Ver¬
einigungen , Verbänden von Häuteverwertungs -Ver-
einigungen und Großhändlern : Lieferer uNd Empfänger
der Ware , Tag der Einlieferung und Weiterlieserung.

t Nummer (8 6r >) und Mängel : außerdem bei Roßhäuten
ufw . <8 1 b) die Länge ; bei Großviehhäuten : Gattung,
Nummer der Preisklaffeff ), das durch Wiegen ermittelte
Gewicht (Grüngewicht ), die Schlachtart , foforn sie von der
im 8 6b angegebenen abweicht.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind , bestraft:

1.;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬

schafft, beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußcrungs - oder Erwerbsgefchäft
über ihn abichließ 't;

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwider¬
handelt : ,

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider¬
handelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht , oder
wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe oder Geschäfts-
bücher oder die Besichtigung oder Untersuchung der Betriebsein-
richtungen oder Räume verweigert , oder wer vorsätzlich die vorge¬
schriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft , auch kön¬
nen Vorräte , die verschwiegen worden sind , im Urteil als dem
Staate verfallen erklärt werden , ohne Unterschied , ob sie dem Aus-
kunftspflichtigen gehören oder nicht.

Wer fahrlässig dir Auskunft , zu der er auf Grund dieser Be¬
kanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht , oder wer fahrlässig
die vorgeschricbenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen un¬
terläßt . wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

***) Schlächter im Sinne dieser Bekanntmachung ist derjenige,
in dessen Eigentum die Haut durch die Schlachtung oder das Fallen
verbleibt oder übergeht.

t ) Die Lifte der zugeiaffenen Großhändler und der ihnen zuqe-
wiefenen Sammelbezirke torvie die von der Sammelstelle mit Zu¬
stimmung der Verteilungsstelle zu Verladeplätzen bestimmten Lager
werden von der Sammelstelle (8 5) von Zeit zu Zeit in der Fach¬
presse bekanntgemacht . Abdrucke sind bei der Sammelstelle er¬
hältlich

ff ) Vol . 8 4 der Bekanntmachung I, . 700/7 . 17 . K. R . 2b , be¬
treffend Höchstpreise vön rohen Großvichhäuten und Roßhäutcn.



. B . Erlaubte Bewegtng der Ware.
Die tatsächliche Anlieferung der Ware darf nur erfolgen, wenn

bei ihr die Ware nicht anders ms jün ^ en folgenden Stellen ört¬
lich bewegt wird:

a) Von einem Schlächter:
an eine nicht mehr als 50 Km. vom Schlachtort ent¬

fernt gelegene Annahmestelle einer Häuteverwertungs-
Bereinigung oder

an einen nicht mehr als 50 Km. vom Schlachtort ent¬
fernt ansässigen Händler (Sammler ) oder

an ein von der Sammelstelle zum Verladeplatz be¬
stimmtes Lager eines zugelassenen Großhändlers , sofern
sich ein solches an dem Ort befindet, innerhalb dessen die
Schlachtung stattgefunden hat;

b) von einem Händler (Sammler ):
an das Lager eines Händlers (Sammlers ) oder an

ein von der Sammelstelle zum Verladeplatz bestimmtes
Lager eines zugelassenen Großhändlers;

e) von der Annahmestelle einer Häuteverwertungs -Ver-
einigung nach dem für diese von der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
vörgeschriebenen und von der Sammelstelle bekanntge¬
gebenen Verladeplatz;

6) von den Verladeplätzen nach den Gerbereien auf Anwei¬
sung der Verteilungsstelle (8 5).

Bei den Bewegungen zu b und bei der Bewegung der Ware
vom Schlächter an einen Händler (Sammler ) oder an ein zum Ver¬
ladeplatz bestimmtes Lager eines zugelassenen Großhändlers darf
die Ware den Sammelbezirk des Großhändlers , der für den Ort
der Schlachtung zuständig ist, nicht verlassen.

Anmerkung:  Grundsätzlich soll in allen Fällen , in denen
mehrere Lieferungsarken wahlweise erlaubt sind, diejenige gewählt
werden , welche die Eisenbahn am wenigsten in Anspruch nimmt , ins¬
besondere sind Stückgutsendungen möglichst zu vermeiden.

C. Fristen.
Die zu B bezeichneten Bewegungen der Ware müssen inner¬

halb folgender Fristen vorgenommen werden:
a) Bei Sendungen vom Schlächter:

unmittelbar nach dem Abziehen oder, falls die Haut
i bei ihm gesalzen oder getrocknet wird*), innerhalb 10

Tagen nach dem Abziehen;
b) bei Sendungen vom Händler (Sammler ):

spätestens am dritten Tage des Monats für das in¬
nerhalb des vorangegangenen Kalendermonats gesam¬
melte Gefälle;

<•) bxi Sendungen von Annahmestellen der Häuteverwer-
tungs -Bereinigungen:

wie unter b);
d) bei Sendungen von den Verladeplätzen der Häutcver-

wertungs -Vereinigungen und der zugelassenen Groß¬
händler:

eine Woche nach Eingang der Versandanweisungen
der Verteilungssielle (8 5).

D . Lauf der Listen und Rechnungen.
u) Jede Hüuteverwertungs -Vereinigung , die einem Verbände

von Häuteverwertungs -Vereinigungen angehört und die
ihren Verladeplatz nicht selbst betreibt, hat spätestens am
dritten Tages eines jeden Monats über das im voran -,
gegangenen Kalendermonat von ihr gesammelte Gefälle
Listen, weche di« Anzahl, Arten. Beschaffenheit und Ge¬
wicht der angesammelten Häute enthalten , derjenigen
Häulevcrwertungs -Vereinigung zu übersenden, welche
den für ih-e Annahmestelle vörgeschriebenen Verladeplatz
betreibt ; jede einen Verlud-platz betreibende Häutever-
wertungs -Bereinigung hat die Listen und Rechnungen
über das bis zum sechsten Tage des Monats ihr gemeldete
oder von ihr selber im vorangegangenen Kalendermonat
gesammelte Gefälle bis zum dreizehnten Tage desselben
Monats ihrem Verbände zu übersenden. Eine Häute-
verwcrtungs -Nereinigung, die keinem Verbände ange¬
hört, hat die Rechnungen und Listen über das im voran¬
gegangenen Kalendermonat von ihr gesammelte Gefälle
spätestens bis zum dreizehnten Tage desselben Monats
an einen für den betreffenden Sammelbezirk zugelassenen
Großhändler abzusenden.

b) Die Verbände von Häuteverwertungs -Vereinigungen und
die zugelassenen Großhändler haben die Rechnungen und
Listen über das bis zum sechzehnten Tage des Monats
ihnen gemeldete oder von ihnen gesammelte Gefälle spä-

_ bestens bis zum dreiundzwanzigsten Tage desselben Mo¬
nats an die Sammclstelle in der von dieser vorgeschrie¬
benen Form abzusenden**)

e) Die Sammelstelle hat die Rechnungen und Listen über
das bis zum lcchsundzwanzigften Tage des Monats ihr
gemeldete Gefälle spätestens bis zum sechsten Tage des
folgenden Monats an die Derteilungsstelle abzusendsn

d). Die Verteilungsstclle hat die Versandanwrisungen für
das bis zum siebenten Tage jedes Monats ihr gemeldete
Gefälle möglichst bis zum fünfundzwanzigsten Tage des¬
selben Monats , spätestens aber unverzüglich nach Eingang

. des Rechnungsbetrages von der betreffenden Gerberei,
abzusenden.

p) Bei allen vorstehend unter -1) o bis d nicht aufgesührten
Lieferungen, ausgenommen die Lieserungen des Schläch-
ters , sind die Rechnungen und Listen spätestens gleichzeitig
mit der Ware zu übeisenden,

II . Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von
l e chlagnahmten Häuten oder Fellen ist verboten, insbesondere der
Ankauf zur Eingerbung durch die Gerbereien von einer anderen
Stelle als der Verteilungsstelle.

Anmerkung:  Gerbereien , dir am 1. Juli 1917 auch Sayrm-
ler waren , können von der Verteilungsstelle auf Antrag einen von
dieser zu bestimmenden Teil ihrer Sammlung zugeteilt eihalten,
um ihn sofort zu den vom Lederzuweisungsamt vörgeschriebenen
Lederarten in Arbeit nehinen zu können. Die Anträge sind der
Verteilungssielle in der von ihr vörgeschriebenen Form so recht¬
zeitig einzuscndm, daß sie am Monaisersten bei ihr vorliegen. Der
nicht zugeteilte Teil der Sammlung ist unverzüglich an das nächste
zum Verladeplatz bestimmte Lager eines zugelassenen Großhändlers
abzusenden,

III . Jede zum Verteilungsplan der Diegsleder -Aktiengesell-
schaft gehörige Gerberei darf jedoch von Landwirten monatlich
insgesamt o-bt aus de^en eigenen Haus - öder Notfchlachtunaen
stammende «Häute unmittelbar annehmen und für sie im Lohn
gerben,

Anmerkung:  Die Ae bereian haben über diese Lohn¬
arbeiten ein bd anderes Buch zu führen (8 8 i> der Bekanntmachung
N-, I, . 888/7, 17, K, R , A.); sie sollen derartige Aufträge in der
R ihenfolge des Eintreffens der Häute ausführen und den Land¬
wirten darüber Auskunft geben, wieviel Häute sie nach den obigen
Bestimmungen in dem betreffenden Monat noch annehmen dür¬
fen Zur Rück ieferung der gegerbten Haut an den Landwirt
beda' f es der Freigabe durch da '- Lederzuweisungsamt, In dem
von dem Gerber zu stellenden Anträge ist anzugeben, wann
die einzelnen Häute zur Lohngerbung angenommen worden sind.
Dem Anträge auf Freigabe des Leders zur Lieferung an den
Landwirt wird nur unter der Bedingung stattgegeben wer¬
den, daß dieser es nicht veräußert , es sei denn an seine Ange¬
stellten.

*) Es wird da auf hingewiesen, daß für getrocknetes Gefälle
ein niedrigerer Preis als für gesalzen s zu erwarten ist (Bekannt¬
machung L. 700/7. 17. K, R. Ä. 8 3 Anmerkung).

**) Um der Sammelstelle die notwendige genaue Prüfung
und die rechtzeitige Weiterleitung der Listen zu ermög'ichen, ist
es dring -nd erwünscht, daß die Verbände und die zugelassenen
Großhändler die Uebersckireibungenund Gcwichtslisten in Teil-
lcudungen jeweils sogleich nach Fertigstellung absenden, also nicht
mit der Ucberscndung warten , bis sämtliche Aufstellungen oor-
liegen.

8 5.
Scmmelstelle und vertestnngsstellc.

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist die

Deutsche Rohhaut -Akiicngesellschaft in Berlin W 8, Behren-
straße 28.

Verteilungsstclle ist die Kricgsledcr-Aktiengesellschoftin Ber¬
lin W 9, Budapester Straße 11/12.

§ 6 .
Behandlung der Hauke und Felle bis zur Ablieferung

an den Gerber.
o) Beim Schlachten und Abziehen der Tiere sollen die Häute

und Felle sorgfältig behandelt, insbesondere sollen die
Seitenteile der Keulen und der Bauchieil nur mit
Hammer und Zange (nicht mit dem Messer) abgezogen
werden.

b) Großviehhäute sollen fleischfrei, ohne Horn, ohne Kno¬
chen, ohne Maul , ohne Schweisbein — jedoch mit Schweif¬
haut , ohne Schweishaare — abgezogen und oberhalb der
Hornschuhe abgeschnitten werden; hornige Bestandteile
(Kieten, Zehen) sind zu entfernen.

Roßhäute usw. (8 1 b) sollen ebenfalls knochenfrei,
möglichst fleischfrei, langsüßig (die Füße im Fefselgelenk
abgechnitten ), ohne Schweifhaare und Mähne abge¬
schlachtet werden, jedoch ist ihnen der größtmögliche Flä¬
cheninhalt zu belassen.

c) Die Großviehhäute sollen nach Entfernung etwa noch
anhaftender Fleischteile und nach dem Erkalten — vor
dem Salzen — gewogen werden, und zwar möglichst
durch einen vereidigten Wiegemeister, Das durch Wiegen
ermittelte Gewicht, bei Roßhäuten usw. das Maß , sowie
die Preisklasse soll in unverlöschlicher Schrift (durch
Stempeldruck oder geeigneten Tintenstift) auf der Fleisch¬
seite der Haut vermerkt werden. Die Haut ist mit einer
Nummer zu versehen.

d) Die Häute und Felle sollen sogleich nach dem Wiegen,
spätestens aber innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen,
sorgfältig gesalzen und dann mehrere Tage so gelagert
werden, daß das Wasser abfließen kann.

e) Bei Roßhäuten usw, soll die Länge in Zentimeter der
gut ausgebreiteten , aber nicht gezerrten Haut , gemessen
vom Obrloch bis zur Schwanzwurzel , nach Ablauf des
achten Tages nach der Salzung , und zwar möglichst
durch einen vereidigten Wiegemeister feftqestellt werden.

f) Jeder soll die Häute und Felle pfleglich behandeln und die
von der Sammelstelle vorgeschriebenen Lose*) in seinem
Lager getrennt halten, O

8 7.
Meldepflicht.

Wer das Gefälle nicht gemäß 8 4 weiterveräußert und fristge¬
recht geliefert hat. muß die in seinem Besitz befindlichen Häute und
Felle dem Lederzuwei'ingsamt der Kriegs-Rohstosf-Abteilung des
Königlich Preußichen Kriegsminifteriums , Berlin W 9, Budapester
Straße 5, melden. Die Meldungen haben auf den vörgeschriebenen
Vord-ucken zu erfolgen, welche ordnungsgemäß auszufüllen sind.
Die Vordrucke sind bei dem Lederzuweisungsamt anzufordern . Die
Meldungen sind für das meldepflichtiga--wordene Gefälle innerhalb
zehn Tagen nach Eintritt der Meldepflicht zu erstatten.

Gefälle aus milikärifchen Schlachtungen usw.
8 8.

Gefälle aus Militär','chen Schlachtungen, dm Opcralions -, Etappen¬
oder besetzten feindlichen Gebieten.

a) Das aus militärischen Schlachtungen (auch des Inlandes)
sowie dgs aus den besetzten Gebieten stammende Gefälle
— mit Ausnahme der im Eigentum der Kaiserlichen
Marine befindlichen Häute und Felle — ist beschlag¬
nahmt ; seine Ablieferung und Verwendung ist durch be¬
sondere Vorschriften geregelt.

b) Gestattet ist der Bezug des " an dem Abatz a dieses
Paragraphen betroffenen Gefälles nur von der Ver¬
teilungsstelle,

Behandlung des Gefälles beim Gerber.
8 9-

Behandlung der häute und Felle nach Ablieferung
an den Gerber.

Trotz der Beschlagnahme bleibt die Verarbeitung der von den
88 2 und 8 dieler Bekanntmachung betrofienen Häute und Felle
zu Leder **) sowie die Verfügung über die hergestellten Erzeug¬
nisse***) gestattet, sofern die folgenden Vorschriften beobachtet wer¬
den oder worden sind:

a) Die Verarbeitung u. Zurichtung****) bis zum gebrauchs¬
fertigen Leder muß im eigenen Bet riebe erfolgen.

b) Die Verarbeitung und Zurichtung hat zu den vom Le¬
derzuweisungsamt jeweils vorgeschriebenenLederarten zu
erfolgen.

e) Das Spalten von Ochsen-, Kuh- und Rinderhäuten (auch
im weiteren Fabrikationsgange ist nur insoweit erlaubt,
als es zur Erreichung gleichmäßiger Dicke des Kernstücks
notwendig ist, Spqlte müssen, soweit sie nicht unverzüg¬
lich als Leimleder Verwertung finden, binnen Monatsfrist
im eigenen Betriebe eingegeribt werden ; die Veräußerung
von Kalkspaltm oder lohgaren Spalten an anders Ger¬
bereien oder an Zurichtereien ist nicht gestattet, Spalte
mit zwei ode- mehr Millimeter größter Dicke sind zu den
Lederarten Nr , 11, dünnere zu den Arten Nr . 12, 13 und
15 der Preistafel in der Bekanntmachung Nr , L. 888/7.
17, K, R, A. fertigzumachen,

d) Bei der Veräußerung sowie bei der Anmeldung zur Frei¬
gabe dürfen andere als die in der Preistafel der Bekannt¬
machung Nr . I-, 888/7, 17. K, R, P . angegebenen Be¬
nennungen nicht gewählt werden,

e) Die verarbeitenden Firmen haben alle vom Lederzu¬
weisungsamt der Kriegs-Robstoff-Abteilung oder auf
deren Anweisung von der Kriegsleder-Aktiengesellschaft
oder de - Göchäftsstelle des Ueberwachungsausschufsesder
Lederindustrie geforderten Angaben unverzüglich zu er¬
statten, soweit sie mit den erlassenen Anordnungen Zu¬
sammenhängen,

8 10.
Meldepflicht.

Die in den Besitz eines Gerbers gelangten Häute und Felle,
welche von dren 88 2 und 8 dis'cr Bekanntmachung betroffen wer¬
den, >'owie Spalte von solchen Häuten und Fellen unterliegen , so¬
fern ihre Einarbeitung nicht innerhalb eines Monats g-mäß den
Bestimmungen des 8 9 erfolgt ist, einer Meldepflicht. Die Mel¬
dungen sind innerhalb Zehn Tagen nach Ablauf der für die Ein¬
arbeitung bestimmten F .ist an das Lederzuweisungsamt Berlin
W 9, Budapester Straße 5, auf den dort erhältlichen Vordrucken
zu erstatten.
Ausländisches Gefällt.

8 11.
Ausländisches Gefälle.

Für alle im 8 1 unter a und b bezeichneten Häute und Felle,
die aus dem neutralen oder ve bündeteä Ausland eingeführt find,
gelten folgende besonderen Anordnungen:

!>) Beschlagnahme und Meldepflicht,
Eine-e'üh--te Häute und Felle sind bei Eingang in das

deutsche Reichsgebiet beschlagnahmt und unterliegen der

*) Die Einteilungen der Lose werden von der Sammelstelle
(8 5) von Zeit zu Zeit in der Fachpresse bekanntgemacht: Abdrucke
sind M br- Samm -'stelle erhältlich,

**) Auf die Bekanntmachung betreffend Verbot künstlicher Be¬
schwerung von Leder, Nr . Ost. II . 588/10. 15. K. R . A., wird hin¬
gewiesen,

***) Zu beachten sind die besonderen Bestimmungen der Be¬
kanntmachung Nr . L. 888/7. 17. K. R. 21., betreffend Höchstpreise
und B ' ch'aonahme von Leder,

****) Firmen , die nachweislich- außer Stande sind, das Leder
leibst sachgemäß zuzurichten können gemäß 8 12 eine Ausnahme¬
bewilligung beantragen.

Meldepflicht an das Lederzuweisungsamt Berlin W 9,
Budapester Straße 5, von dem Vordrucke für die Mel¬
dungen anzusordern sind.

Zur Meldung verpflichtet ist der erste Empfänge«
innerhalb fünf Tagen nach Eingang der Ware bei ihr»
oder seinem Lagerhalter.

Anträge auf Freigabe : vergl. 8 12.
b) Lagerbuchführung.

Jeder nach a Meldepflichtige hat ein Lagerbuch den
Meldevordrucken entsprechend zu führen, aus dem jede
Aenderung in dem Borrat der meldepflichtigenHäute oder
Felle und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

c) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles, welcher den

Vorrat nicht pfleglich behandelt, ist strafbar und hat die
sofortige Enteignung zu gewärtigen,

8 12.
Ausnahmen.

Die Kriegs-Rohstosf-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums ist berechtigt, Ausnahmen von den Anord¬
nungen dieser Bekanntmachung zu gestatten. Anträge sind an das
Lederzuweisungsamt Berlin W 9, Budapester Straße 5, zu richten.
Die Entsä)eidung erfolgt schrisllich.

8 13.
Inkrafttreten.

Dicke Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 1917 in Kraft.
Gleichzeitig werden die Bestimmungen der Bekanntmachung Nr . L.
111/11. 16. K. R , A„ betreffend Beschlagnahme, Behandlung , Ver¬
wendung und Meldepflicht von rohen Kalbfellen, Schaf-, Lamm-
und Ziegensellen sowie von Leder daraus vom 20. Dezember 1916,
soweit sie sich auf Kalbfelle und Fresserfelle von 10 Kg. Grüngewicht
aufwärts beziehen, sowie di« Bekanntmachung Nr .' 6b . II . 111/7.
16. K. R. 21. vom 31. Juli 1916, betreffend Beschlagnahme, Behand¬
lung. Verwendung und Me!depslid)t von rohen Häuten Und Fellen,
außer Kraft gesetzt,

Frankfurt a, M,/Mainz , den 20. Oktober 1917.
Slcllvertr . Generalkommando. 18. Armeekorps.

Der Gouverneur der Festung Mainz.

Nichtamtlicher TeN.

Vermischtes.
25 000 Franken für die erste Bombe auf Berlin . Nach einer

Londoner Meldung des „Matin " hat ein biederer Bürger aus
Manchester einen „Ehrenpreis " von 25 000 Franken für den
Ententeflieger ausgejetzl, der die erste Bombe auf Berlin wirft.
Zitt ' re Berlin!

Die illustrierten Blätter werden teurer . Die große Preisbe¬
wegung auf dem Papiermarkt hat nun auch die illustrierten Blätter
ersaßt. So erklärt die „Berliner Illustrierte Zeitung", die Mutter
des 10 Psg.-Preifes , daß sie von nun ab einen Teuerungszuschlag
von 5 Psg. erheben müsse. Verdreifachte Papierpreise und Ver¬
doppelung aller übrigen Kosten zwängen sie dazu. Sie hasst, daß
der Zuschlag nur vorübergehend zu sein braucht.

Splonenschickal. Die vor einiger Zeit in Deutschland erfolgte
Verhaftung einer ganzen Reihe von feindlichen Spionen hat zur
Aufdeckung umfangreicher Spionagezentralen der Entente , nament¬
lich in Skandinavien,, geführt. Auch die nordischen Blätter befassen
sich eingehend mit den Vorgängen und sind in der Lage, neue Ent¬
hüllungen darüber zu bringcn. Ueber den Schweden Liander , der
mit zweien seiner Helfer, dem früheren deutschen Staatsangehörigen
Plambeck und dem Deut chen Hopf, in diesen Tagen wegen Spionage
für Rußland gegen Deut'chland zu schweren Zuchthausstrafen ver¬
urteilt worden ist, werden interessante Einzelheiten berichtet.
Liander gehörte der russischen Spionage -Organisation an , deren
Hauptquartier sich in Kopenhagen befand und die unter der Lei¬
tung eines hohen russischen Offiziers die Spionage von Skandi¬
navien aus im Großen betrieb. Diese Zentrale war gleich nach
Kriegbeginn begründet worden, und Liander , ein spräck)kundiger
und gefellchaftlich außer » deutlich gewandter Mann , der auch das
Deutsche fließend beherrscht, wurde sofort nach Deutschland ge¬
sandt, um Spione anzuwe.ben und selbst zu spionieren. Es gelang
ihm dank 'einem sicheren Auftreten und seiner gewinnenden Per¬
sönlichkeit, in den besten Gesellschaftskreisenmehrerer Städte Ein¬
gang zu finden wo auch höhere Offiziere verkehrten. Auf diese
Art war er mehrere Monate , vor allem an Eisenbahnknotenpunk¬
ten, für 'eine russischen Auftraggeber tätig, gedeckt durch seine schwe¬
dische Staatsangehörigkeit . Schließlich wurde ihm der deutsche
Boden aber doch zu unsicher. Er reiste nach Kopenhaacn und erhielt
nun die Aufgabe, geeignete Personen anzuwerben , die als Spione
nach Deut'chland rei 'en könnten. Gleichzeitig übernahm er die
Uebermittlung der einlaufenden Nachrichten, die in Geheimschrift
an allerlei Deckadressen in Kopenhagen und Malmö gesandt wurden.
Um seine Tätigkeit zu verschleiern, gründete Liander zusammen
mit einem dänischen Kaufmann eine Handelskompaqnie, die in
einem kleinen Zimmer in der Komvagnieftrarde ihr Kontor hatte.
Die „Kompagnie" befaßte sich mit allen möcsichen Erportgeschäfteu.
Liander war viel auf Reisen und sehr häufig in Stockholm, wo er
bald mit Personen zu'ammentras , deren Verbindunq mit der Diplo¬
matie der Entente bekannt war . Als Liander Anfang Februar
1917 merkte daß man in Kopenhagen und in Malmö , wo er seine
Wohnung hatte, aus fein Treiben aufmerk'am geworden war , ver¬
legt .' er schnell entschlossen seine ganze Tätigkeit nach Stockholm.
Auch hier gelang es seinen gesellschaftlichen Talenten , rasch einen
großen Bekanntenkreis zu finden. Sein auffallend reger Verkehr
mit einem russischen Marineoffizie -. dessen häufioe Reisen nach
Stockholm die 21usmerkiamkeit der Behörden erweckte, machten ihn
auch hier vedächtia . Jetzt ist dieser gewandte und ver'chlagene
Spion , der allaemein als ein gebildeter Mann non liebenswürdig-
angenehmem Seelen gelckildet wird, für lange Zeit un 'chädlich ge¬
macht. Die Spionage -Oraanisationen der Entente aber werden
andere Wege und andere Männe - finden, die ibr unsauberes Hand¬
werk weiter in Deutschlandbetreiben werden. Nur die größte Auf¬
merksamkeit Aller gegenüber verdächtigen Personen und die a-ößte
Zurückhaltung und Vorsicht bei Gesprächen kann uns von dieser
Lantmlage erlösen oder ihre Tätigkeit zwecklos machen.

Das pcmlcrue Zeitalter . In Breslau zeigt man zurzeit auf
e>ner zahlreich beschickten Ausstellung die Produkte der neuen Pa-
piergewebeherstellung. Neben Ersatzstoffen für Wäsche, Kleider
und Anzüge enthält die Ausstellung auch weniger unentbehrliche
Sachen aus Dapierstoffaewebe. So z. B, : Markttaschen, Bücher-
»nd Aktentaschen. Geldbörsen, Schnürsenkel, Hosenträger. Rucksäcke.
Dazu eine Anzahl Gegenstände, bei denen sich der besondere Nutzen
des Papiergewebes allenfalls noch einsehen läßt : Mieder , Kinder¬
mützen. Derrenhüte , ja sooar papierne Stiefel . Außerordentlich
groß ist die Luruswarenindustrie , die sich des Papiergewerbes be¬
dient. Hier findet man Wandbekleidungsstoffe aus Papier , große
buntgemusterte Teppiche, geblümte Soiakissen, Möbelberugsstoffe
mit Rosen-, Blumen - und Rankenmustern, geblümte Tischdecken
und farbige Tischläuser, Gardinen und Vorhänge , kleine Zierdeck-
chen mit Stickereien, Nachahmung von Linoleumdecken, kleine Tee-
und Tändelschürzen, Beutel, Haus - und Gartendecken, rosenge¬
blümte Fenstervorhänge , vornehme Steppdecken und Fußmatten,
Besätzeu. a , m. 2luch aeschmackvolle Hüte aus Pavier und pavierne
Trauerhüte mit Krepp-Papierstoff sieht man ; große Gartenschirme
gegen die Senne , lichtechte Drucke auf Bapieraewebe für Schmuck¬
zwecke, so daß die Frage aufsteigt, ob für diele Luxusindustrie die
Bapiernot , unter der die Zeitungen . Zeitschriften und der gesamt«
Perlons - und Buchhandel leiden, nickt besteht. Das Herbeischaffen
von Ersatzstoffen für die fehlenden Kleidungsstoffe ist verständlich,
aber ist es nötig, daß z, V. zur Ausstattung der Küche Zierstücke
mit sinnigen Sprüchen hergestellt werden? Das Streben dieser
Ausstellung ist, zu zeigen, was alles die Technik heute aus Papier
herzustellen vermag . Sicherlich wird vieles, was heute mit be¬
sonderem Stolz gezeigt wird , bei der weiteren Entwicklung wieder
abgestoßen werden. Zu fragen aber ist, ob gerade die Zeit der Pa¬
piernot zu solchen Versuchen geeignet ist.
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